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Betriebliche Fehlzeiten und Arbeitsverträge 

Tim A. Barmby, Loughborough und John G. Treble, Essex* 

Der vorliegende Beitrag zeigt, wie eine ökonomische Theorie der Fehlzeiten entwickelt werden könnte. Zunächst werden 
Fehlzeiten als Phänomen des Arbeitsangebots behandelt. Erörtert werden dabei die Struktur des Arbeitskräftepools, aus 
dem die Betriebe ihre Beschäftigten rekrutieren, die Gestaltung des Arbeitsvertrages und die Reaktion der 
Beschäftigten auf vertragliche Regelungen. Weiterhin werden betriebliche Entscheidungen über die Wahl der vertraglich 
festgelegten Arbeitszeit und die Kontrolle betrieblicher Fehlzeiten sowie die Reaktion der Arbeitskräfte auf die sich aus 
der Gestaltung der Arbeitsverträge und der betrieblichen Kontrollsysteme ergebenden Anreize analysiert. Schließlich 
werden Implikationen der theoretischen Überlegungen für empirische Studien und deren Interpretation entwickelt. 

Gliederung 
1 Betriebliche Fehlzeiten:  Das kurzfristige Arbeitsange-

botsmodell 

2 Das betriebliche Entscheidungsproblem 

3 Systeme der Abwesenheitskontrolle und Anreize 

4 Empirische Implikationen 

Die Literatur zum Thema „betriebliche Fehlzeiten“ ist 
durch den unbefriedigenden Zustand der Theorie und die 
daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Interpreta-
tion der empirischen Ergebnisse gekennzeichnet. Dieser 
Beitrag zeigt, wie eine ökonomische Theorie der Fehlzei-
ten entwickelt werden könnte. Die Theorie sollte auf die 
Schwierigkeiten empirischer Studien eingehen, die die den 
beobachteten Fehlzeiten der Arbeitskräfte zugrunde lie-
genden Strukturen häufig nicht identifizieren können. Dar-
aus ergeben sich auch Implikationen für die weitere empiri-
sche Arbeit auf diesem Gebiet. 
Die ökonomische Literatur1 hat versucht, die Fehlzeiten 
von Arbeitskräften als Phänomen des Arbeitsangebots zu 
behandeln. Der Erfolg dieses Ansatzes in empirischen 
Arbeiten ist jedoch begrenzt. Beispielsweise hat Allen 
(1981a), der vielleicht die bekannteste Untersuchung die-
ser Art publiziert hat, Individualdaten verwendet und sie 
aus Sicht des Einkommens-Freizeit-Modells interpretiert. 

 
* Dr. Tim A. Barmby ist am Department of Economics der Loughborough 

University tätig. Prof. John Treble ist Assistent Director (Economics) am 
ESRC Research Centre on Micro-Social Change der University of Essex. 
Der Beitrag liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren. Wir 
danken Sarah Brown für die vorzügliche Unterstützung bei den 
Forschungsarbeiten und einem großen britischen Unternehmen für die 
Überlassung von Datensätzen. Die Forschungsarbeiten von Barmby wur-
den gefördert vom ESRC (UK) unter der Vertragsnummer R 000232681. 
Die Forschungsarbeiten von Treble wurden gefördert vom ESRC (UK) 
und der University of Essex, sie waren Bestandteil des Programms des 
ESRC Research Centre on Micro-Social Change in Großbritannien. Den 
genannten Institutionen danken wir für ihre Unterstützung. Die Überset-
zung wurde von Lutz Bellmann, wissenschaftlichem Mitarbeiter des IAB, 
vorgenommen. 

l Wichtige Beiträge zu dieser Literatur sind Allen (1981a, 1981b, 1983), 
Leigh (1983, 1984, 1986, 1991), Paringer (1983), Barmby und Treble 
(1989) und Barmby, Orme und Treble (1991). Einige Beiträge aus dem 
Bereich der angewandten Psychologie hat Treble (1990) in einem Über-
blicksartikel behandelt. 

Allen erhält robuste Effekte der Variablen Alter sowie 
Sicherheit des Arbeitsplatzes und Gesundheitsbeeinträchti-
gung durch die Arbeitsplatzumgebung. Ein Lohneffekt ist 
nur in einer Gleichung ohne personen- und wirtschafts-
zweigspezifische Merkmale feststellbar. Werden entspre-
chende Variablen aufgenommen, verschwindet dieser 
Effekt. Wenn Allen nach Arbeitern und Angestellten 
trennt, zeigt sich, daß ausschließlich bei den Arbeitern ein 
Lohneffekt auftritt und dies auch nur dann, wenn eine 
Dummy-Variable aufgenommen wird, die die Zahlung von 
Krankengeld angibt. 
Diese Ergebnisse sind keineswegs eindeutig. Ein weiterer 
Fortschritt kann wahrscheinlich nur erreicht werden, wenn 
unser theoretisches Verständnis verbessert wird und die 
geeigneten Daten zur Verfügung stehen. In einer älteren 
Studie (Barmby und Treble 1989), haben wir angeregt, das 
Problem der Identifikation als wichtig für das Verständnis 
der Fehlzeitenstatistik zu berücksichtigen. Dieses Problem 
bezieht sich darauf, daß i.d.R. nicht festgestellt werden 
kann, wie effektiv die Kontrollmaßnahmen zur Verhinde-
rung von Absentismus in einem Unternehmen sind. Bei 
einer perfekten Kontrolle blieben lediglich zufallsverteilte 
Fehlzeiten zu beobachten. Der vorliegende Beitrag kann 
als Weiterentwicklung dieser Idee angesehen werden. 
Der zentrale Ausgangspunkt gegenüber anderen Studien 
ist die Behandlung des Problems im Rahmen der Gestal-
tung von Arbeitsverträgen. Dies ist eine wichtige Überle-
gung, weil Fehlzeiten durch den Charakter von Arbeitsver-
trägen, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern 
geschlossen werden, bestimmt werden. In manchen 
Arbeitsverträgen wird spezifiziert, wo und wann Arbeits-
kräfte anwesend sein sollen. Zum Beispiel ist der Arbeits-
vertrag von Fließbandarbeitern stark von der Tatsache 
beeinflußt, daß für das Fließband eine optimale Beset-
zungsstärke existiert. Die Zeitpunkte für Arbeitsbeginn 
und Arbeitsende müssen mit den Maschinenlaufzeiten 
koordiniert werden. Die Arbeitszeiten sind gestaffelt, 
damit die Besetzung des Fließbandes mit dem Produktions-
tempo übereinstimmt. In diesen Fällen lassen sich Fehlzei-
ten leicht definieren. 
Im Gegensatz dazu ist der Lehrbetrieb in Universitäten 
sehr flexibel. Vorlesungen können leicht von einem Teil 
des Tages in einen anderen verlegt werden, ohne daß der 
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Lernerfolg beeinträchtigt wird. Die Zeit für Vorlesungen 
kann auf bestimmte Teile der Woche konzentriert sein 
oder über mehrere Tage verteilt werden. Deshalb enthält 
der Arbeitsvertrag von Hochschullehrern üblicherweise 
überhaupt keine Angabe über Arbeitszeiten, er konzen-
triert sich auf die adäquate Aufgabenerledigung und nicht 
auf die Festlegung der Arbeitszeit. Fehlzeiten können in 
diesem Fall nicht definiert werden, weil Anwesenheit nicht 
gefordert wird. 
Zwischen diesen Extremen liegt eine Vielfalt arbeitsver-
traglicher Vereinbarungen, von denen angenommen wird, 
daß sie besonders zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben 
geeignet sind. Gleitende Arbeitszeitregelungen spezifizie-
ren beispielsweise eine feste Anwesenheitszeit über einen 
bestimmten Zeitraum (üblicherweise eine Woche oder 
einen Monat), bestimmen aber nicht, wann innerhalb die-
ses Zeitraums die Arbeitszeit abzuleisten ist. Bei einer 
solchen Regelung ist die Anwesenheit an einen bestimmten 
Tag nicht wohldefiniert. Sie ist dies aber für einen Zeit-
raum, in dem die erforderliche Anwesenheitszeit bestimmt 
ist. 
Diese Überlegungen weisen darauf hin, daß es nicht aus-
reicht, bei der Interpretation der Fehlzeitenstatistik Abwe-
senheit als reines Arbeitsangebotsphänomen zu behandeln. 
Die eigentliche Definition dessen, was Fehlzeiten sind, 
erfolgt auf der Nachfrageseite, und die beobachtete Abwe-
senheit wird notwendigerweise durch die Struktur des 
Arbeitsvertrages bestimmt. Die Vorstellung eines Zusam-
menwirkens von Arbeitsangebot und -nachfrage beim Ent-
stehen der beobachteten Fehlzeiten ist in diesem Kontext 
offenbar neu, obwohl sie in der Ökonomie gebräuchlich ist. 
Wir argumentieren in diesem Beitrag, daß die Berücksich-
tigung dieser ökonomischen Überlegung wichtige Implika-
tionen für die Art der bei der Analyse von Fehlzeiten 
verwendeten Daten und ihrer Interpretation hat. 
Dieser Beitrag ist in drei Abschnitte unterteilt. Im ersten 
Abschnitt gehen wir auf Fragen des Arbeitsangebots ein. 
Dazu gehören die Struktur des Arbeitskräftepools, aus 
dem die Betriebe ihre Beschäftigten rekrutieren, die 
Gestaltung des Arbeitsvertrages und die Reaktionen der 
Beschäftigten auf die vertraglichen Regelungen. Im zwei-
ten Abschnitt diskutieren wir das Problem, mit dem die 
Betriebe konfrontiert werden. Wir stellen umrißartig eine 
Theorie der Wahl der vertraglich festgelegten Arbeitszeit 
durch die Betriebe dar und beschreiben die wichtigsten 
Fragen bei der Kontrolle betrieblicher Fehlzeiten als inter-
temporale Versionen der berühmten Hicks-Marshall-
Gesetze der Arbeitsnachfrage. Dieser Abschnitt enthält 
auch Überlegungen über die Reaktionen der Arbeitskräfte 
auf verschiedene Kontrollsysteme. 
Schließlich ergeben sich Implikationen der theoretischen 
Darlegungen für zukünftige Studien von Fehlzeiten. Für 
deren Erfolg werden Paneldaten für eine Vielzahl von 
Betrieben oder Paneldaten über Individuen mit genauen 
Angaben hinsichtlich ihrer Arbeitsverträge und ihres 
Arbeitsangebotsverhaltens benötigt. Da solche Daten in 
naher Zukunft wahrscheinlich verfügbar sein werden, 
erwarten wir, daß die bislang offenen Fragen nicht mehr 
lange unerforscht bleiben werden. 

l Betriebliche Fehlzeiten: Das kurzfristige Arbeitsange-
botsmodell 

Das Grundmodell der Fehlzeiten der Arbeitskräfte erwei-
tert das herkömmliche Einkommens-Freizeit-Modell des 
Arbeitsangebots. Die methodische Erweiterung für eine 

Theorie der Fehlzeiten besteht in der Überlegung, daß die 
Anwesenheit von Arbeitskräften im Arbeitsvertrag spezifi-
ziert wird. Eine vollständige Theorie der Fehlzeiten der 
Arbeitskräfte benötigt deshalb zwei Elemente: eine Theo-
rie darüber, weshalb Arbeitsverträge ihre zu beobachtende 
Struktur besitzen, und eine Theorie, wie Arbeitskräfte sich 
im Betrieb verhalten, wenn sie mit einem bestimmten 
Arbeitsvertrag konfrontiert sind. Das Einkommens-Frei-
zeit-Modell liefert nur die Arbeitsangebotsseite des zwei-
ten dieser Elemente. Wir diskutieren es als erstes, da es die 
Arbeitskräfte sind, die darüber entscheiden, ob sie anwe-
send sind, um zu arbeiten, und weil die institutionelle 
Struktur bei diesen Entscheidungen bestimmt ist durch ihr 
Verhalten in Verbindung mit den durch die Produktions-
technologie auferlegten Beschränkungen. 

Das Einkommens-Freizeit-Modell versucht zu beschrei-
ben, wie Individuen die verfügbare Zeit zwischen Arbeit 
und Nichtarbeit aufteilen. Der entscheidende Unterschied 
zwischen Arbeit und Freizeit besteht darin, daß Arbeitszeit 
entlohnt wird und Freizeit nicht. Das Einkommens-Frei-
zeit-Modell besteht aus zwei Elementen: Das erste ist die 
Darstellung der Wahlmöglichkeiten der Arbeitskräfte. 
Diese werden durch Möglichkeiten der Einkommenserzie-
lung während der Arbeit und Freizeit bestimmt. In der 
einfachsten Version des Modells (Abbildung 1) erhalten 
die Arbeitskräfte ein Nichtarbeitseinkommen (V), unab-
hängig von der Arbeitszeit und einen festen Lohnsatz (w), 
der für jede geleistete Arbeitsstunde bezahlt wird. Die 
Budgetbeschränkung in Abbildung l zeigt beides auf fol-
gende Weise: Wenn sich die Arbeitskraft entscheidet, 
keine Arbeit anzubieten, wählt sie die maximale Zahl von 
Freizeitstunden (T) und erhält das Nichtarbeitseinkommen 
(V). Für jede Arbeitsstunde wächst das Einkommen um 
einen Betrag, der dem Lohnsatz entspricht. Dies wird 
durch die Gestalt der Budgetbeschränkung bestimmt, die 
eine Steigung von – w hat (negativ, da Abszisse die Frei-
zeitstunden und nicht die Arbeitszeitstunden mißt), und 
eine Gerade ist (wegen des festen Lohnsatzes). 
Das zweite Element des Modells ist die Darstellung der 
Präferenzen der Arbeitskräfte. Dies geschieht in Form von 
Nutzenfunktionen oder Indifferenzkurven im Einkom-
mens-Freizeit-Diagramm. Das Standardmodell des 
Arbeitsangebots besagt, daß die angebotene Stundenzahl 
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im Gleichgewicht so bestimmt wird, daß der Lohnsatz der 
(negativen) Grenzrate der Substitution (GRS) zwischen 
Einkommen und Freizeit entspricht. Diese Bedingung 
bedeutet geometrisch, daß die Steigung der Budgetgeraden 
(die gleich dem negativen Lohnsatz ist) der Steigung der 
Indifferenzkurve (die gleich der Grenzrate der Substitution 
zwischen Einkommen und Freizeit ist) bzw. dem Verhält-
nis, in dem Freizeit und Einkommen bei gleichbleibendem 
Nutzen in diesem Punkt gegeneinander ausgetauscht wer-
den können, entspricht. 
Damit das Auftreten von Fehlzeiten überhaupt einen Sinn 
hat, müssen die Arbeitskräfte in der Wahl ihrer Arbeitszeit 
beschränkt sein. Ihre Budgetbeschränkung ist aller Regel 
nach an keiner Stelle differenzierbar, da sie nur aus zwei 
Punkten – Arbeit für eine bestimmte Stundenzahl oder 
keine Arbeit – besteht. Damit wird das Konzept der Grenz-
rate der Substitution hinfällig. Um nützlich für die 
Beschreibung von Fehlzeiten zu werden, ist es notwendig, 
zu berücksichtigen, welche Erträge Arbeitskräfte bei ihren 
Entscheidungen für andere als im Arbeitsvertrag vorgese-
hene Aktivitäten erhalten. 

Der einfachste, aber nicht der interessanteste Fall liegt vor, 
wenn eine Arbeitskraft Einkommenseinbußen in Höhe des 
Stundenlohnsatzes für die Fehlzeiten hat. Auf diesen Fall 
läßt sich die Standardanalyse anwenden. Abwesenheitszei-
ten sind einfach die Differenz zwischen gleichgewichtigen 
(„gewünschten“) und vertraglich vereinbarten Arbeitszei-
ten. Es gibt aber wenige Arbeitskräfte mit Arbeitsverträ-
gen der Art, wie sie dieses Beispiel vor Augen führt. In der 
Tat gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie Betriebe die 
Vereinbarungen des Arbeitsvertrages durchsetzen können. 
Dazu gehören die Zahlung von zusätzlichen Geldleistun-
gen, Entlassungsdrohungen, Versuche, die Präferenzen 
der Arbeitskräfte zu beeinflussen oder die Arbeitskräfte zu 
überzeugen, daß ihr Verhalten beobachtet wird, so daß 
vermutlich die Einschätzung seitens der Arbeitskraft, daß 
der Betrieb etwas unternimmt, beeinflußt wird. Einiges 
davon wird im Abschnitt 3 diskutiert. Welche Methoden 
zur Durchsetzung des Arbeitsvertrages auch genutzt wer-
den, es ist möglich, sie vergleichsweise einfach im Kontext 
des Einkommens-Freizeit-Modells zu diskutieren. In der 
Sprache dieser Theorie ist die Arbeitszeit im Gleichgewicht 
eine Funktion der Präferenzen und der Beschränkungen 
der Arbeitskräfte. Deshalb können Verhaltensänderungen 
im Gleichgewicht erreicht werden, indem entweder die 
Beschränkung (z. B. die Lohnsätze oder die Krankengeld-
regelungen) oder die Präferenzen der Arbeitskräfte (z. B. 
die Beurteilung der Durchsetzungswahrscheinlichkeiten 
oder der korrekten Auswahl der Arbeitskräfte) verändert 
werden. 

Das Einkommens-Freizeit-Modell ist ein nützliches Analy-
seinstrument für den Vergleich von Fehlzeitmustern bei 
Arbeitskräften, die unter ähnlichen Arbeitsverträgen 
arbeiten. Vorsicht ist jedoch geboten in Situationen, in 
denen die Arbeitskräfte über unterschiedliche Verträge 
verfügen. Es gibt hauptsächlich zwei Gründe dafür: 
Erstens sind Arbeitskräfte mit verschiedenen Verträgen 
unterschiedlichen Beschränkungen ausgesetzt. Arbeits-
kräfte mit verschiedenen Verträgen haben sich zweitens für 
verschiedene Arbeitsverträge entschieden und es ist des-
halb zu erwarten, daß sie unterschiedliche Präferenzen 
besitzen. (Im Abschnitt 2 dieses Beitrags werden wir argu-
mentieren, daß Arbeitsverträge so gestaltet werden, daß 
diesen unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung getragen 
wird.) Betrachten wir z. B. einen Vergleich zwischen den 

Fehlzeiten von Arbeitskräften mit Teil- und Vollzeitar-
beitsverträgen. Diese Arbeitskräfte werden sich deutlich 
hinsichtlich ihrer Beschränkungen unterscheiden. Diese 
Beschränkungen sind aber in dem Sinne von ihnen als 
gewählt zu betrachten, weil sie selber entscheiden, ob sie 
Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt sein wollen. 

2 Das betriebliche Entscheidungsproblem 
Die Haltung eines Betriebes zum Problem „betriebliche 
Fehlzeiten“ ist eine Dimension der Arbeitsnachfrage. Des-
halb kann die vorhandene Theorie der Arbeitsnachfrage 
herangezogen werden, um dieses Problem zu diskutieren. 
Das Hauptproblem bei der Nutzung von Standardmetho-
den sind die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung der 
betrieblichen Fehlzeitkontrolle. Dies wird üblicherweise 
als eine von dem geschlossenen Arbeitsvertrag getrennte 
betriebliche Aktivität betrachtet. Sicherlich zählt zu den 
ersten Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß Arbeits-
kräfte überhaupt bei ihrer Arbeitsstelle erscheinen, die 
vertragliche Festlegung von Arbeitsstunden, für die Lohn 
gezahlt wird. 

Falls indessen keine Arbeitszeit im Vertrag festgelegt ist, 
kann das Konzept der betrieblichen Fehlzeiten nicht ver-
nünftig definiert werden. Sogar für Arbeitskräfte, deren 
Arbeitsstunden definiert sind, unterscheidet sich das Aus-
maß, in dem der Betrieb es lohnend findet, das Angebot 
dieser Arbeitsstunden durchzusetzen, da der diskontierte 
Gewinnstrom mehr oder weniger in Abhängigkeit von 
bestimmten Merkmalen variiert. Die Kernfrage betrifft das 
Ausmaß, in dem Fehlzeiten durch Produktion zu einer 
anderen Arbeitszeit oder durch Substitution mit anderen 
Arbeitskräften oder durch Substitution mit anderen Pro-
duktionsfaktoren als der Arbeit kompensiert werden kön-
nen. Die Beantwortung dieser Frage hängt größtenteils von 
zwei Faktoren ab: der Art der verwendeten Technologie 
und der Wahrscheinlichkeit, mit der sich Fehlzeiten vor-
hersagen lassen. 
Wir beginnen bei der Diskussion des betrieblichen Ent-
scheidungsproblems mit der Aussage, daß die Verteilung 
der gewünschten Arbeitszeit unter den Arbeitskräften, die 
potentiell für die Arbeit in einem bestimmten Betrieb 
verfügbar sind, unter realistischen Annahmen als kontinu-
ierlich zu behandeln ist. Unter gewünschter Arbeitszeit 
verstehen wir das gleichgewichtige Arbeitsangebot einer 
Arbeitskraft, die den Lohnsatz (w) erhält und entscheiden 
kann, wieviele Stunden sie arbeitet. Es gibt wahrscheinlich 
deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen 
von Arbeitskräften: Am offensichtlichsten führte die beob-
achtete geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Haushalt 
zu der beobachteten Dominanz von Frauen auf Teilzeitar-
beitsplätzen in Großbritannien und anderen westeuropäi-
schen Ländern. Nichtsdestoweniger unterscheiden sich 
Frauen nach der Größe ihres Haushalts, der Haushalts-
technologie, der Wegezeit zwischen Wohnung und Arbeits-
platz, dem Haushaltseinkommen usw. Diese Vielzahl mög-
licher Ursachen für die Unterschiede im Einkommens-
Freizeit-Gleichgewicht von Individuen rechtfertigt die Ver-
wendung einer kontinuierlichen Verteilung der gewünsch-
ten Arbeitszeit. 
Wie oben beschrieben, wird die gewünschte Arbeitszeit als 
der Punkt, an dem die Grenzrate der Substitution zwischen 
Einkommen und Freizeit betragsmäßig gleich dem Lohn-
satz ist, festgelegt. Die Verteilung der gewünschten 
Arbeitsstunden ist deshalb eine Funktion der betrieblichen 
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Entscheidung über die Höhe des Lohnsatzes (w). Da wir 
uns auf die Stundenentscheidung konzentrieren wollen, 
nehmen wir an, daß (w) vorherbestimmt ist. fw (h) sei als 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Arbeitsstunden (h) 
im Gleichgewicht bei gegebenem Lohn (w) definiert. Das 
betriebliche Entscheidungsproblem besteht darin, die Zahl 
der vertraglichen Arbeitsstunden (H) zu bestimmen. 

Für das folgende Argument verwenden wir die Größe des 
Grenzbeitrages einer Arbeitskraft zum Gewinn (P (h, H)), 
der definiert ist als Grenzprodukt minus Arbeitskosten, 
wobei die Arbeitskosten aus Löhnen und Kosten für Ver-
tragsdurchsetzung und -Verletzung bestehen. Wir nehmen 
an, daß Beschäftigte, für die h ≥ H ist, H Stunden Arbeit 
anbieten, so daß P (h, H) = P (H, H), h ≥ H. Die 
Arbeitskräfte mit h < H bieten weniger als H Arbeitsstun-
d e n  a n ,  i h r  G r e n z b e i t r a g  z u m G e w i n n  i s t  a b e r  
P (h, H) < P (H, H). Das Modell ist in dieser Weise for-
muliert worden, weil die angebotene Stundenzahl nur in 
zweiter Linie für die Betriebe wichtig ist, die die Anwesen-
heit nicht durchsetzen werden, wenn die Durchsetzungsko-
sten größer sind als der Grenzertrag, den die Arbeitskräfte 
durch ihre Anwesenheit erzielen. Die Differenz zwischen 
P (h, H) und P (H, H) entsteht, weil beim aktuellen Lohn-
satz einige Arbeitskräfte weniger als die vertraglich verein-
barten Arbeitsstunden H arbeiten wollen. Es ist deutlich, 
daß die Arbeitskräfte, die weniger Arbeitsstunden als H 
arbeiten dürfen, einen geringeren Grenzbeitrag zum 
Gewinn leisten als bei H Stunden Arbeitszeit, wenn quasi-
fixe Kosten bestehen. Ähnlich wie in diesem Fall kann 
argumentiert werden, wenn Formen der Abwesenheitskon-
trolle verwendet werden, um Anreize zu bieten, H Stunden 
zu arbeiten. Die zusätzlichen Kontrollkosten führen dazu, 
daß der Grenzbeitrag zum Gewinn kleiner ist als bei denje-
nigen Arbeitskräften, für die eine solche Kontrolle nicht 
notwendig ist. Ein einfaches Modell dieser Art kann wie 
folgt spezifiziert werden (das ist nicht die allgemeinste, 
vorstellbare Spezifikation, aber sie wird um ihrer Klarheit 
willen verwendet): Es sei C eine Funktion einer Variablen 
x, die oberhalb eines Schwellenwertes von x, der bei Null 
liegt, den Wert l annimmt. 

 
angegeben werden, wenn für das Argument x die Differenz 
zwischen vereinbarter und gewünschter Stundenzahl 
(h – H) eingesetzt wird. Die Funktion C mißt deshalb das 
Ausmaß, in dem der Grenzbeitrag einer Arbeitskraft zum 
Gewinn unter dem von dem einer Arbeitskraft liegt, die H 
Stunden anbietet und zeigt daher die Beziehung zwischen 
dem Grenzbeitrag einer Arbeitskraft zum Gewinn bei 
einem Arbeitsangebot unter H Stunden und dem Grenz-
beitrag bei einem Angebot von mindestens H Stunden. Die 
Spezifikation von P(. ,.) ist in Abbildung 2 dargestellt. 

 
(die Terme, die durch Variation innerhalb der Integra-
tionsgrenzen entstehen, fallen heraus). Diese Bedingung 
kann leicht interpretiert werden. Erhöhungen von H ver-
bessern den Grenzbeitrag zum Gewinn von Arbeitskräften, 
die H Stunden arbeiten wollen, aber die Durchsetzungsko-
sten steigen für Arbeitskräfte, die weniger arbeiten wollen. 
(Diese Änderung verringert auch die Zahl der Arbeits-
kräfte, für die eine Durchsetzung nicht notwendig ist und 
erhöht den Grenzbeitrag für einige (Grenz-)Arbeitskräfte. 
Bei der hier verwendeten Spezifikation heben sich diese 
beiden Effekte gerade auf.) Die linke Seite gibt die margi-
nalen Gewinneinbußen aufgrund höherer Durchsetzungs-
kosten an. Auf der rechten Seite ist der Grenzertrag auf-
grund längerer Arbeitszeiten für jede nicht abwesende 
Arbeitskraft dargestellt. Es überrascht nicht, zu erfahren, 
daß diese beiden Ausdrücke im Optimum gleich sein 
müssen. 
Das oben beschriebene Modell scheint uns ein vielverspre-
chender Weg für die Untersuchung betrieblicher Fehlzei- 

  

598 MittAB 3/91 



ten zu sein, obwohl wir es nur skizzenhaft darstellen konn-
ten. Dieses Modell läßt mehrere Fragen offen. Zum Bei-
spiel: Unter welchen Bedingungen ist es für den Betrieb 
optimal, nur einen Arbeitsvertrag anzubieten; welche sind 
die hinreichenden Bedingungen dafür, daß ein inneres 
Optimum und z. B. nicht eine Randlösung erreicht wird; 
wie verhält sich das Modell im Kontext eines lokalen 
Arbeitsmarktes, wo verschiedene Betriebe im Wettbewerb 
um dieselben Arbeitskräfte stehen. 
Trotz gewisser rudimentärer Züge hat das Modell einige 
gute Eigenschaften. Erstens erklärt es ein überraschendes 
Merkmal des von Barmby, Orme und Treble (1991) ver-
wendeten Datensatzes, daß nämlich viele Arbeitskräfte 
keine Fehlzeiten aufweisen, obwohl Anreize dafür vorhan-
den wären. Die Daten stammen aus einem Betrieb mit 
Fließbandarbeit, für den man relativ hohe Kosten bei 
unkontrollierten Fehlzeiten erwarten würde. Dies würde 
den Betrieb veranlassen, w und h so zu setzen, daß für 
einen großen Teil der Belegschaft h > H wäre. Diese 
Arbeitskräfte müßten nur noch ein wenig risikoscheu sein 
(oder ehrlich), um die Fehlzeiten auf das unumgängliche 
Maß zu reduzieren. 
Zweitens erklärt es, warum mit verschiedenen Gruppen 
von Arbeitskräften unterschiedliche Vereinbarungen über 
ihre Arbeitszeit getroffen werden. Produktionsarbeiter 
werden typischerweise anders rekrutiert als Büroange-
stellte, und Kosten und Erträge der Abwesenheitskontrolle 
unterscheiden sich, was impliziert, daß die optimalen 
Arbeitszeiten ebenfalls unterschiedlich sind. 
Drittens erklärt es, weshalb Arbeitskräften mit denselben 
Arbeitsaufgaben verschiedene Arbeitsverträge angeboten 
werden. Wenn die Arbeitskräfte in einer bestimmten 
Weise (z. B. geschlechtsspezifisch) in zwei Gruppen einzu-
teilen sind, lohnt es sich, zwei verschiedene Arbeitsver-
träge anzubieten, wobei zu erwarten ist, daß die Mitglieder 
der beiden Teilgruppen sich nach eigener Wahl trennen. 

3 Systeme der Abwesenheitskontrolle und Anreize 
In diesem Abschnitt diskutieren wir Anreize für den 
Betrieb, die Fehlzeiten der Arbeitskräfte zu kontrollieren 
und eine Reihe von Möglichkeiten, wie der Betrieb eine 
solche Kontrolle vornehmen könnte. Diese Diskussion ist 
wichtig vor dem Hintergrund des letzten Abschnitts, da die 
Gestalt der Funktion C von diesen Faktoren bestimmt 
wird. Wir nehmen auch die Diskussion der Struktur der 
Krankengeldregelung auf, weil solche Regelungen typi-
scherweise den Arbeitskräften Anreize für Fehlzeiten bie-
ten, so daß die Gestaltung der Krankengeldregelung ein 
wichtiges Element der Fehlzeitenkontrolle sein dürfte. 
Im ersten Abschnitt haben wir gezeigt, daß eine kontinu-
ierliche Darstellung der Budgetbeschränkung, der sich die 
Arbeitskraft gegenübersieht, für ein Modell betrieblicher 
Fehlzeiten nicht geeignet ist, da gerade die Idee von Fehl-
zeiten eine vertragliche Verpflichtung zur Anwesenheit 
erfordert. Wir charakterisierten deshalb einen Arbeitsplatz 
durch den Lohnsatz (w) und eine vertraglich festgelegte 
Arbeitsstundenzahl (H). Verwenden wir h als Bezeichnung 
der tatsächlichen Zahl der Arbeitsstunden, so wird für 
Arbeitskräfte mit Überstunden h > H gelten und für 
abwesende Arbeitskräfte h < H. Überstunden und Fehl-
zeiten werden als |h – H| berechnet. Wir unterstellen, daß 
als Alternative zum gegenwärtigen Arbeitsplatz Arbeitslo-
sigkeit mit infolgedessen keinen Arbeitsstunden und einem 
Nichtarbeitseinkommen (V) gegeben ist. Die Arbeitskraft 

hat also in diesem Modell zwei Alternativen, zwischen 
denen sie wählen darf. Sie kann entweder einen Vertrag 
mit h Arbeitsstunden und einem Einkommen wh abschlie-
ßen oder aber arbeitslos sein, Null Arbeitsstunden leisten 
und ein Nichtarbeitseinkommen (V) erzielen (vgl. Abbil-
dung 3). Die Budgetbeschränkung besteht nur aus zwei 
Punkten, solange wie wir unterstellen, daß es kein mit dem 
Arbeitsvertrag in Widerspruch stehendes Verhalten gibt. 

 

Die vertraglichen Vereinbarungen sind deshalb eindeutig, 
betriebliche Fehlzeiten bedeuten aber, daß ein Verhalten 
vorliegt, das sich gerade von dem im Vertrag spezifizierten 
unterscheidet. Um dieses nicht vertragsgemäße Verhalten 
zu analysieren, müssen wir die Präferenzen der Arbeits-
kräfte betrachten. Diese haben wir in der üblichen Weise 
durch Indifferenzkurven im Einkommens-Freizeit-Dia-
gramm dargestellt. Die Abbildung enthält die Darstellung 
einer Nutzenfunktion (U = U (y, 1)), deren Argumente 
Einkommen (y) und Freizeitstunden (1) sind. Nehmen wir 
weiter an, daß die einzigen Kosten von Fehlzeiten für eine 
Arbeitskraft der entgangene Lohn ist, dann ist die rele-
vante Budgetbeschränkung die zwischen den beiden Punk-
ten in Abbildung 3 gezogene Strecke, die eine Steigung -w 
besitzt. Je höher der Lohnsatz, desto steiler wird der 
Geradenanstieg sein. Das Verhalten der Arbeitskräfte 
kann auf die übliche Art analysiert werden, indem der 
Anstieg dieser Geraden mit der Grenzrate der Substitution 
zwischen Freizeit und Einkommen (GRS) verglichen wird. 
Abbildung 4 zeigt fünf interessante Fälle. Im Bild a) ist 
eine Arbeitskraft mit den dargestellten Präferenzen wäh-
rend der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit anwesend, da 
die GRS dem durch den Lohnsatz implizierten Preisver-
hältnis bei der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ent-
spricht. Wenn die GRS kleiner als in diesem Bild darge-
stellt ist, möchte die Arbeitskraft länger als die vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit arbeiten, ohne daß Überstunden-
zuschläge sie dazu bewegt hätten. Im Bild d) wird der 
Extremfall dargestellt, daß die Arbeitskraft überhaupt 
keine Arbeitszeit beim herrschenden Lohnsatz anbieten 
will, da die GRS bei einer Arbeitszeit von null Stunden 
gleich dem Preisverhältnis ist. Die beiden anderen Bilder 
zeigen verschiedene Arten von Fehlzeiten. Die Unterschei-
dung zwischen ihnen ist sehr wichtig, weil die Art der 
erforderlichen Kontrolle der beiden Typen von Fehlzeiten 
unterschiedlich ist. 
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Typ-I-Fehlzeiten: Bild b) zeigt eine Arbeitskraft, die Arbeit 
anbietet, es jedoch präferieren würde, in dem gezeigten 
Ausmaß abwesend zu sein und keine der beiden vertragli-
chen Alternativen zu wählen. 
Typ-II-Fehlzeiten: Bild c) zeigt eine Arbeitskraft, die keine 
Arbeit anbietet, wenn ihr als Alternative nur die vertragli-
che Arbeitszeit angeboten wird. Wiederum zieht sie es vor, 
einen Arbeitsvertrag anzunehmen und trotzdem abwesend 
zu sein. 
Die Bildung verschiedener Kategorien der betrieblichen 
Fehlzeiten unterstellt, daß die einzigen Kosten der Fehlzei-
ten in entgangenen Löhnen bestehen. In der weiter oben 
angesprochenen Diskussion wurde darauf hingewiesen, 
daß dies nicht der Fall sein muß, wenn Krankengeld 
gezahlt wird. Diese Tatsache macht die obige Analyse nicht 
ungültig, da Arbeitskräfte weiterhin so viele Arbeitsstun-
den anbieten, wie die Übereinstimmung von GRS und 
Lohnsatz erfordert. Der Unterschied in den Modellen 
besteht im Anstieg der Lohngeraden, die jetzt vom Kran-
kengeldsatz bestimmt ist. Um zu sehen, wie die Analyse 
abläuft, betrachten wir zuerst Abbildung 5, in der eine 
Arbeitskraft dargestellt ist, deren Krankengeldanspruch (s) 

geringer als der volle Lohnsatz (w) ist. Für jede Stunde 
Fehlzeit wird sie w – s einbüßen, und der Anstieg der 
relevanten Budgetbeschränkung ist s – w, wie in der Abbil-
dung dargestellt. Beim Vergleich mit der Lösung, bei der 
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kein Krankengeld gezahlt wird, wird deutlich, daß die 
üblichen Substitutions- und Einkommenseffekte auftreten. 
In diesem Fall verstärken sich die beiden Effekte bei der 
Vergrößerung des Umfangs der Fehlzeiten, solange Frei-
zeit ein normales Gut ist. Wir können deshalb folgern, daß 
Krankengeld einen Anreiz für Fehlzeiten schafft. 

 

Dieser Effekt kann verringert werden, wenn Lohn und 
Krankengeldsystem umstrukturiert werden. Zwei Beispiele 
mögen dafür genügen (Abbildung 6). Die britische gesetzli-
che Krankenversicherung zahlt Krankengeld erst vom 4. 
Tag der Abwesenheit vom Arbeitsplatz an. Diese Rege-
lung bedeutet, daß Arbeitskräfte zu Beginn jeder Abwe-
senheitsperiode ihren regulären Lohnsatz einbüßen. Erst 
nach drei Tagen entfallen diese Kosten. Das reduziert den 
Einkommenseffekt des Krankengeldes und verringert folg-
lich den allgemeinen Anreiz für Fehlzeiten. Das zweite 
Beispiel ist die Anwesenheitsprämie, deren Zahlung insbe-
sondere in Verbindung mit einer Krankengeldregelung 
eine ähnliche Funktion bei der Reduzierung der Größe des 
Einkommenseffektes hat. 
Es ist deutlich, daß ein Schritt zur Kontrolle der betriebli-
chen Fehlzeiten in einer umsichtigen Gestaltung der Kran-
kengeldregelungen besteht. Wichtig ist aber auch, daß 
diese Restrukturierung verschiedene Effekte auf die in 
Abbildung 4b und 4c dargestellten Arbeitskräfte hat. Eine 
Erhöhung des Lohnabzugs für die Arbeitskräfte vom Typ l 
reduziert den Anreiz abwesend zu sein. Die Arbeitskraft 
vom Typ 2 reagiert auf eine Verringerung des Krankengel-
des anders, da sie es vorzieht, überhaupt nicht beschäftigt 
zu sein, als die volle Zahl von Arbeitsstunden anzubieten, 
so daß für diese Arbeitskraft eine Verringerung des Kran-
kengeldes eine resignative Wirkung hat und nicht zu voller 
Anwesenheit führt. 

Eine zweite Möglichkeit der Kontrolle betrieblicher Fehl-
zeiten besteht darin, eine größere Palette von Arbeitsver-
trägen anzubieten. Beispielsweise würden Arbeitskräfte, 
die abwesend wären, wenn sie nur Vollzeitarbeit verrichten 
könnten, mehr als die in einem Teilzeitvertrag vereinbarte 
Zahl von Arbeitsstunden arbeiten wollen, sogar wenn der 
Lohnsatz niedriger ist (Abbildung 7). Eine andere Form 
der vertraglichen Gestaltung besteht in den von Barmby, 
Orme und Treble (1991) analysierten „Schadensfreiheitsra-
batten“ bei Krankengeldregelungen (experience rated sick 
pay scheme). Bei derartigen Verträgen haben die Arbeits-
kräfte Anspruch auf Krankengeldzahlungen in Abhängig-
keit von der Häufigkeit der Inanspruchnahme dieser Rege-
lungen in der jüngeren Vergangenheit. Arbeitskräfte mit 
geringeren Fehlzeiten werden der Gruppe A zugeordnet 
und erhalten ein hohes Krankengeld. Arbeitskräfte mit 
mittleren Fehlzeiten werden der Gruppe B zugeordnet und 
erhalten ein etwas geringeres Krankengeld, während 
Arbeitskräfte mit hohen Fehlzeiten der Gruppe C zugeord-
net werden und nur das (minimale) gesetzliche Kranken-
geld erhalten. Dies kann als Angebot der Betriebe inter-
pretiert werden, die den Arbeitskräften drei alternative 
Arbeitsverträge zur Auswahl anbieten, die sich nur hin-
sichtlich der Krankengeldregelungen unterscheiden. Die 
Arbeitskräfte werden quasi eingeladen, sich für den 
Arbeitsvertrag zu entscheiden, der ihnen am besten gefällt, 
indem sie das ihrer Gruppenzugehörigkeit entsprechende 
Verhalten über einen sehr langen Zeitraum an den Tag 
legen. 

Die dritte Möglichkeit der Kontrolle betrieblicher Fehlzei-
ten besteht in dem erprobten System sich steigernder 
Abmahnungen. Disziplinarmaßnahmen bestehen in einer 
Stufung von Abmahnungen. Das System arbeitet damit, 
daß die Wahrscheinlichkeit der Entlassung progressiv 
zunimmt und ist um so effektiver, je stärker die Arbeits-
kräfte eine Entlassung als nicht wünschenswert ansehen. 
Die Unerwünschtheit einer Entlassung hängt von vielen 
Faktoren ab. In den Begriffen des Einkommens-Freizeit-
Modells wird es durch die Präferenzen der Arbeitskräfte 
bestimmt, die durch die Indifferenzkurven ausgedrückt 
werden, durch das Einkommensniveau während der Zeit 
der Erwerbslosigkeit im Vergleich zu dem Arbeitseinkom- 
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men und durch die Wiederbeschäftigungsaussichten und 
das wahrscheinliche Einkommen bei alternativen Beschäf-
tigungsverhältnissen. 

Tabelle 1: Relative Effizienz von Abmahnungen und Schadens-
freiheitsklassen bei der Verringerung von Fehlzeiten 

Wir betrachten den letzten dieser Faktoren zuerst. Die 
Chancen der Wiederbeschäftigung und alternative Mög-
lichkeiten der Einkommenserzielung hängen u. a. von der 
Konjunkturlage, insbesondere auf dem örtlichen Arbeits-
markt und der dortigen Nachfrage nach den Qualifikatio-
nen der Arbeitskräfte ab. Die relativen Einkommen bei 
der Arbeit und anderen Tätigkeiten werden stark beein-
flußt von der Haushaltsstruktur und davon, ob es andere 
Haushaltsmitglieder gibt, die zum Haushaltseinkommen 
beitragen. 
Es ist wenig über die relative Wirksamkeit dieser verschie-
denen Methoden der Verringerung der Fehlzeiten 
bekannt, so daß es sich wahrscheinlich lohnt, über einige 
unserer neuen Ergebnisse zu berichten, in denen Abmah-
nungen und „Schadensfreiheitsklassen“ verglichen werden. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle l dargestellt und wurden 
mit dem sequentiellen Verfahren, das bei Barmby, Orme 
und Treble (1991) beschrieben wird, gewonnen. Die 
geschätzten Koeffizienten sollten deshalb als Einfluß der 
relevanten Variablen auf die Wahrscheinlichkeit, eine 
Fehlzeit aufzuweisen, interpretiert werden. Unter den 
Variablen auf der rechten Seite der Regressionsgleichung 
finden sich eine Dummy-Variable, die anzeigt ob in der 
Vorperiode eine Fehlzeit auftrat, einige Variablen mit 
Merkmalen der Person und des Arbeitsvertrages 
(Geschlecht, Familienstand, die Interaktion dieser Varia-
blen und ob es sich um eine Vollzeit- oder Teilzeitarbeit 
handelt) sowie eine Trendvariable. Untersucht wird der 
Einfluß dreier Dummy-Variablen, die drei verschiedene 
Stufen von Abmahnungen erfassen, und vier Variablen, 
die jeweils Fehlzeiten in linearer und nichtlinearer Form 
angeben, die den Arbeitskräften zugestanden werden, 
ohne daß sie Krankengeldansprüche verlieren (vgl. 
Barmby, Orme und Treble 1991). 
Die Ergebnisse deuten auf der einen Seite darauf hin, daß 
die Abmahnungen überhaupt keinen Einfluß auf die Wahr-
scheinlichkeit einer Fehlzeit haben. Die Einführung von 
„Schadensfreiheitsklassen“ auf der anderen Seite übt einen 
Einfluß aus. Insbesondere die Entfernung zur Grenze zwi-
schen den Gruppen B und C hat eine signifikante Wirkung. 
Diese Ergebnisse können nur als vorläufig bezeichnet wer-
den. Um sie zu erhärten, müssen wir mehrere Probleme 
ansprechen. Erstens ist nicht klar, ob unsere Spezifikation 
der Entfernung zur Grenze zwischen den Gruppen A und 
B korrekt ist. Das Problem besteht hier darin, daß jede 
Arbeitskraft, die sich der Grenze zwischen den Gruppen A 
und B nähert, auch die Grenze zwischen den Gruppen B 
und C im Auge hat und die Wirkung dieser beiden Grenzen 
nicht zu trennen ist. Zweitens besteht die Stichprobe aus 
allen Arbeitskräften, die in einem einzigen Betrieb im 
Jahre 1988 durchgängig beschäftigt waren. In einer solchen 
Stichprobe sind Arbeitskräfte mit Abmahnungen unterre-
präsentiert, da diese Arbeitskräfte mit größerer Wahr-
scheinlichkeit entlassen werden als Arbeitskräfte im allge-
meinen, so daß unsere Schätzungen verzerrt sein können. 
Drittens beziehen sich die uns zur Verfügung stehenden 
Daten auf Arbeitskräfte, die sowohl „Schadensfreiheits-
klassen“ beim Krankengeld als auch Abmahnungen erhal- 

ten haben, so daß es schwierig ist, unsere Ergebnisse unter 
dem Gesichtspunkt alternativer Systeme zu interpretieren. 
Der Versuch, das System der Abmahnung explizit in unse-
rem Modell zu berücksichtigen, würde zusätzliche Notatio-
nen erforderlich machen, ohne daß sich beträchtlich zusätz-
liche Einsichten gewinnen ließen. Es reicht wahrscheinlich 
aus zu erwähnen, daß wenn Arbeitslosigkeit von den 
Arbeitskräften als Bedrohung empfunden wird, das Errei-
chen höherer Stufen der disziplinarischen Regelungen die 
Stärke der empfundenen Bedrohungen erhöht. Die erwar-
tete Strafe wird steigen und ceteris paribus sinkt das Auftre-
ten von Fehlzeiten. 
Die beschriebenen Möglichkeiten der Fehlzeitenkontrolle 
stehen den Betrieben immer zur Verfügung2, aber Betriebe 
unterscheiden sich hinsichtlich der Nutzung solcher Metho-
den und des Nachdruckes, mit dem sie Fehlzeiten überwa-
chen und abschreckende Maßnahmen entwickeln. Wir 
haben schon eine Teilerklärung dafür in dem Modell des 
zweiten Abschnitts gegeben. Darin wird die Verteilung der 
Präferenzen der Arbeitskräfte, die sich für eine Abwesen-
heit in einem bestimmten Umfang entscheiden, fw (h) als 
abhängig vom Lohnsatz (w) und der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeit unterstellt. Es wurde angenommen, daß die 
Kosten der Kontrolle betrieblicher Fehlzeiten von dieser 
Verteilung und von technologischen Faktoren abhängen. 
Der Rest dieses Abschnitts ist der Erörterung dieser tech-
nologischen Faktoren gewidmet. 
Erneut verwenden wir konventionelle ökonomische Theo-
rieansätze und insbesondere die Hicks-Marshall-Analyse 
der Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage. Diese Analyse 
wird knapp und präzise bei Hicks (1964) beschrieben. Er 
unterstellt, daß das produzierte Gut mit zwei Produktions-
faktoren und konstanten Skalenerträgen hergestellt wird. 
Die vier Regeln besagen, daß die Elastizität der Faktor-
nachfrage um so größer ist 

 2 Eine Aufstellung der verwendeten Methoden kann man bei Huczynski 
und Fitzpatrick (1989), S. 94-95, finden. 
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1. je größer die Substitutionselastizität der Produktions-
faktoren ist, 

2. je größer die Angebotselastizität der anderen Produk-
tionsfaktoren ist, 

3. je größer die Elastizität der Nachfrage nach dem End-
produkt ist, 

4 a. je größer der Anteil des Produktionsfaktors an den 
gesamten Produktionskosten ist, wenn die Nachfra-
geelastizität größer als die Substitutionselastizität ist, 

4b. je kleiner der Anteil des Produktionsfaktors an den 
gesamten Produktionskosten ist, wenn die Nachfra-
geelastizität kleiner als die Substitutionselastizität ist. 

In unserem Fall kann das Problem der kurzfristigen Kon-
trolle der betrieblichen Fehlzeiten auf die Betrachtung 
dieser Regeln für die Nachfrage nach Arbeit in der laufen-
den Periode beschränkt werden. 
1. Läßt sich der Produktionsausfall aufgrund von betriebli-

chen Fehlzeiten an einem bestimmten Tag durch die 
Substitution von anderen Produktionsfaktoren (unter 
Einschluß des Produktionsfaktors Arbeit) an anderen 
Tagen ausgleichen? Das wahrscheinlichste Substitut ist 
eine andere Arbeitskraft und deutlich ist, daß viele 
Organisationen einen Teil ihrer Belegschaft speziell für 
den    Ersatz    unvorhergesehener    Abwesenheit    von 
Arbeitskräften in  Reserve halten.  Andere  Beispiele 
beziehen sich auf „Ersatzlehrer“, die Unterricht über-
nehmen, wenn die Lehrer, die eine Klasse normaler-
weise unterrichten, abwesend sind, oder Aushilfssekre-
tärinnen oder Bürohilfen, die über eine Vermittlungs-
agentur zu höheren Kosten eingestellt werden, als wenn 
sie dauerhaft beschäftigt würden. 

2. Die Angebotselastizität einer Ersatzarbeitskraft hängt 
von der Spezifität der Qualifikation der Arbeitskräfte 
und vom Ausmaß der Vorhersehbarkeit der Abwesen-
heit ab. Wenn ein Personalleiter erwartet, daß 5% der 
Belegschaft nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheinen, um 
ihre Arbeitsaufgaben zu erledigen, ist es lohnend, eine 
Überbesetzung vorzunehmen. Wenn die Qualifikatio-
nen nicht spezifisch sind (z. B. bei einigen Sekretariats-
aufgaben),  können Arbeitskräfte befristet eingestellt 
werden. 

3. Die intertemporale Nachfrageelastizität nach dem Pro-
dukt hängt von dem Ausmaß der möglichen Lagerhal-
tung ab und vom Umfang der Kuppelproduktion im 
Betrieb. Die zweite dieser Aussagen ist zutreffend, weil 
es bei einer Kuppelproduktion möglich sein kann, den 
Arbeitseinsatz von der Produktion eines Gutes zu der 
eines anderen zu verändern. 

4. Hier gibt es kein offensichtliches Analogon im intertem-
poralen Bereich. 

In diesem Abschnitt haben wir eine informelle Diskussion 
der Faktoren, die der Gestalt der im Abschnitt 2 eingeführ-
ten Grenzbeiträge zum Gewinn des Betriebes zugrunde 
liegen. Zwei Gruppen von Einflüssen sind wichtig: Die 
Präferenzen der Arbeitskräfte, von denen die Kosten der 
Kontrolle betrieblicher Fehlzeiten abhängen und die Art 
der verwendeten Technologie, die für die Erträge bestim-
mend ist. 

4 Empirische Implikationen 
Der oben entwickelte theoretische Ansatz liefert neue 
Orientierungslinien dafür, welchen Fragen wir bei der 

Untersuchung von betrieblichen Fehlzeiten nachgehen soll-
ten und welchen nicht. Die wichtigste empirische Einsicht 
besteht darin, daß die Effizienz von Abwesenheitskontroll-
systemen nicht unabhängig von der Untersuchung der 
Lohn- und Arbeitszeitpolitik erfolgen kann. Wenn für 
einen gegebenen lokalen Arbeitsmarkt ein Lohnsatz 
festgesetzt wird, dann wird damit eine Verteilung der 
gewünschten Arbeitsstunden für jeden potentiellen 
Arbeitsanbieter determiniert. Die Festlegung der vertragli-
chen Arbeitszeit stutzt diese Verteilung (beschränkt also 
die mögliche Zahl von vertraglich angebotenen Arbeits-
stunden auf ein bestimmtes Intervall), wobei diese 
gestutzte Verteilung der gewünschten Arbeitsstunden das 
Muster der betrieblichen Fehlzeiten bestimmt. 

Abgesehen von dieser allgemeinen Bemerkung weist das 
Modell einige spezielle Implikationen auf, sowohl in Form 
testbarer Hypothesen als auch für die ökonometrischen 
Methoden. An diese Stelle erwähnen wir drei: 

1) Unser Modell legt nahe, daß je höher die Kosten der 
Vertragsdurchsetzung   oder   -nichterfüllung   sind,   desto 
höher das Auftreten von Anwesenheiten ist. Das impli-
ziert, daß Fehlzeiten mit den Faktoren, die wir im Zusam-
menhang mit der Diskussion der Gestalt der Funktion C 
diskutiert haben, korrelieren. Es ist erwähnenswert, daß 
diese Hypothese sich auf die Kosten der Abwesenheit für 
den Betrieb, nicht aber für die Person bezieht, und es liegt 
nahe, daß Abwesenheitsraten sich gegenläufig zum Kon-
junkturzyklus verhalten, da die Kosten der Nichterfüllung 
des Vertrages in der Rezession niedriger sind und deshalb 
die Fehlzeiten erhöhen. 

2) In Übereinstimmung mit der Literatur über die Effi-
zienzlohntheorie und insbesondere Shapiro und Stiglitz 
(1984) würden wir längere Fehlzeiten erwarten, wenn eine 
Arbeitslosigkeitsperiode für eine Arbeitskraft teurer ist. 
Das Shirking („Sich-Drückenu)-Problem entsteht in die-
sem Kontext, da es schwierig ist, den wirklichen Gesund-
heitszustand einer Arbeitskraft herauszufinden. Das legt 
nahe, daß die betrieblichen Fehlzeiten über die örtlichen 
Arbeitsmärkte entsprechend dem Arbeitslosigkeitsniveau 
und über den Konjunkturverlauf prozyklisch variieren. 

3) Dieser Beitrag liefert eine solide theoretische Unter-
mauerung der neueren Arbeiten von Leigh (1991) und 
Baba (1990), in denen Tobit-Schätzer wegen der großen 
Zahl von Nullen in den Abwesenheitsvariablen verwendet 
wurden.  Impliziert wird damit, daß der konventionelle 
Tobit-Schätzer (s. auch den Beitrag von Stephan in diesem 
Heft) nicht angemessen ist, da der Abschneidepunkt endo-
gen ist. 

Abschließend soll ein Wort zu den Daten gesagt werden. 
Heutzutage werden Untersuchungen entweder mit betrieb-
lichen Lohn- und Gehaltsdaten, Ergebnissen von Befra-
gungen von Individuen oder Betriebs- oder Wirtschafts-
zweigdaten durchgeführt. Die in diesem Beitrag entwickel-
ten Argumente legen aber nahe, daß sowohl Angaben über 
Personen als auch über Betriebe notwendig sind, um 
Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfrageaspekte des Fehl-
zeitenproblems voneinander zu trennen. Gegenwärtig ent-
halten Datensätze aus Befragungen von Personen nur 
beschränkte Informationen über Systeme der Fehlzeiten-
kontrolle, und betriebliche Datensätze sind hinsichtlich der 
Haushaltsinformationen begrenzt. Die vorgestellten theo-
retischen Ansätze verlangen, daß beide Aspekte abgedeckt 
werden. 
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